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für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Aktuelle kommunalscharfe Daten zum Mittelabfluss für 
Schulsozialarbeit 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

der Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 

Herr Günter Garbrecht MdL, hatte mich bei den Beratungen des Etat

entwurfs 2014 in der 30. Sitzung vom 6. November 2013 um eine Vorla

ge mit aktuellen kommunalscharfen Daten zum Mittelabfluss für Schul

sozialarbeit gebeten, soweit diese zum jetzigen Zeitpunkt für die Kreise 

und kreisfreien Städte in NRW quantifizierbar sind. 

Derzeit liegen keine belastbaren kommunalscharfen Daten für das Jahr 

2013 vor. Dies gilt sowohl für die zugewiesenen wie auch für die abge

flossenen Mittel für die Schulsozialarbeit in den einzelnen Kommunen. 
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Datum;")._ November 2013 
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Mittels einer Sonderabfrage bei den Kommunen konnten jedoch kurz

fristig prognostizierte Werte für das laufende Haushaltsjahr ermittelt 

werden. 

Die entsprechenden Informationen entnehmen Sie bitte den Anlagen. 

Ich bitte Sie, die beigefügten Überdrucke an die Mitglieder des Aus

schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales weiterleiten zu lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Guntram Schneider) 

2 Anlagen Oe 60-fach) 
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Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anlage 1 

Düsseldorf, im November 2013 

Mittelabfluss für Schulsozialarbeit in den Jahren 2011 - 2013 

1. Hintergrundinformationen Schulsozialarbeit 

Die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets (§§ 28 ff. SGB 11, §§ 34 ff. SGB 

XII, § 6a ff. BKGG) obliegt den Kreisen und kreisfreien Städten. Teil des Bildungs

und Teilhabepakets ist auch die Finanzierung von Schuisozialarbeit. 

Insoweit werden folgende Hinweise gegeben: 

a) Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ist Teil einer 

präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik und verfolgt die Ziele der 

arbeitsmarktlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung und des Abbaus 

der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere gegen Bildungsarmut und soziale 

Exklusion. Die Umsetzung soli in und im Umfeld von Schulen und in enger Zusam

menarbeit mit den zuständigen kommunalen Behörden und den freien Trägern der 

Jugendsozialarbeit erfolgen. 

b) Es muss deutlich werden, dass entsprechend den Ausführungen des Bundes

verfassungsgerichts Bildung und Teilhabe zum Existenzminimum gehören und im 

Hinblick auf spätere Arbeitsmarktchancen zu verwirklichen sind, soweit dies nicht 

anderweitig sichergestellt ist. Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und 

Teilhabepakets soll daher dazu dienen, insbesondere die Bildung und Teilhabe 

der betroffenen Kinder und Jugendlichen zu unterstützen. Von einer gelingenden 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hängen in besonderem Maße auch die 

Integrationschancen in den Arbeitsmarkt ab. 

c) Hieraus folgt insbesondere die Zielgruppenorientierung der Schulsozialarbeit 



2 

im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets auf den Personenkreis der bildungs

und teilhabeberechtigten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dabei wird 

eine regionale Schwerpunktsetzung auf örtliche Problembezirke erwartet, um die 

Förderung tatsächlich prioritär den Orten des wirklichen Bedarfes zukommen zu 

lassen. 

d) Zu den Aufgaben gehört z.B. die Vermittlung von Leistungen aus dem Bildungs

und Teilhabepaket, sei es durch Anregung von Anträgen bei Eltern, Kindern und 

Jugendlichen, sei es durch Gewinnung von mitwirkenden Vereinen und weiteren 

Partnern oder auch durch Einwerbung zusätzlicher Unterstützungsleistungen, z.B. 

für Folgekosten einer Vereinsmitgliedschaft. 

e) Des Weiteren ist es sicherzustellen, dass die Förderung der Schulsozialarbeit 

im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets zusätzliche Angebote finanzieren 

soll. Es ist zu verhindern, dass bestehende Angebote der Jugend- und Schulsozial

arbeit aus Bundesmitteln refinanziert werden oder neue Doppelstrukturen entstehen. 

f) Notwendig ist eine möglichst enge Vernetzung der verschiedenen Angebote der 

Jugend- und Schulsozialarbeit unter Beachtung bestehender QuaHtätsstandards. 

Vorhandene Vernetzungsstrukturen vor Ort sind zu nutzen und kommunale Prä

ventionsketten sollen auf- bzw. ausgebaut werden. 

g) Zum Nachweis der Mittelverwendung im Bereich der Schulsozialarbeit im Rahmen 

des Bildungs- und Teilhabepakets - insbesondere im Hinblick auf die Fortführung der 

Finanzierung durch den Bund ab 2014 - ist es erforderlich, die Umsetzung im Rah

men der Zielsteuerung zu begleiten und die Ausgaben in diesem Bereich kontinu

ierlich zu dokumentieren. Deshalb ist die Mittelverwendung im Einzelnen nachzu

halten. Zu diesem Zweck erhebt das MAIS regelmäßig Umfang und Inhalt der 

Umsetzung von Schulsozialarbeit bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Auf die 

Regelungen im Erlass vom 22. November 2011 wird hingewiesen (Meldevordruck). 

h) Bestehende Rechtsvorschriften zur Jugend- und Schulsozialarbeit sind von 

diesem Erlass unberührt. 
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i) Die Umsetzung des Angebots zusätzlicher Schulsozialarbeit im Rahmen des 

Bildungs- und Teilhabepakets bleibt der freien Ausgestaltung durch die kommunalen 

Leistungsträger überlassen. Bereits jetzt erhalten die Kommunen monatlich die 

erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe von 

35,8 %, in der die Mittel für Schulsozialarbeit in Höhe von 2,8 % von den Kosten der 

Unterkunft und Heizung enthalten sind. 

Konkrete Hinweise zum Umfang der Einstellung von Schulsozialarbeiterinnen und 

Schulsozialarbeitern können nicht gegeben werden. Insbesondere wird ein fester 

Personalschlüssel o.ä. nicht vorgegeben. 

Die Mittel für Schulsozialarbeit werden nur bis zum 31. Dezember 2013 durch den 

Bund finanziert. 

2. Abfrage bei den Kreisen und kreisfreien Städten 

Anlässlich der Etatberatungen 2014 wurde seitens des Ministeriums für Arbeit, 

Integration und Soziales eine Analyse des Ist-Standes der Mittelzuweisung und des 

Mittelabflusses für das Haushaltsjahr 2014 bei den 53 Kreisen, der Städteregion 

Aachen und den kreisfreien Städten in NRW durchgeführt. 

a) Die kommunalscharfen Daten für die um 2,8 Prozentpunkte erhöhte Bundes

beteiligung an den BdU-Mitte!n sind derzeit kommunalscharf nur für den Zeitraum 

bis einschließlich September 2013 vorhanden. Diese wurden mittels eines einfachen 

Dreisatzes tür das gesamte Haushaltsjahr linear hochgerechnet. Es wird somit prog

nostiziert, dass knapp 103 Mio € im Haushaltsjahr 2013 den Kommunen in NRW 

zufließen werden. 

b) Anhand einer Sonderabfrage wurden die Kommunen aufgefordert, den Ist-Stand 

des Mittelabflusses für Schuisozialarbeit1 in der jeweiligen Kommune zu melden. 

1 
Zu beachten ist. dass die um 2,8 Prozentpunkte erhöhte Bundesbeteiligung neben der Finanzierung der Schulsozialarbeil 

auch für die Finanzierung der Mittagsverpflegung von Hortkindern zur Verfügung steht. Es ist anzunehmen, dass die 

Summen hierfür marginal sind und das Gesamtbild mcht wesentlich beeinflussen. Ungeachtet dessen wird vorsorglich darauf 

hingewiesen, dass die hierfür in den Kommunen abgeflossenen Mittel von den nicht verausgabten Restmitteln abzuziehen sind. 

Die genaue Höhe kann derzeit nicht beziffert werden. 
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Der Aufforderung sind 52 Kommunen gefolgt. Hinzuweisen ist dabei, dass trotz 

mehrfacher Erinnerung der Kreis Gütersloh keine Zahlen an das MAIS zurückge

meldet hat. Die anderen Kommunen konnten nur - mit vereinzelten Ausnahmen -

die prognostizierte Mittelverwendung für das gesamte Haushaltsjahr 2013 zurück

melden. Wegen der Einheitlichkeit wurde durchgehend der prognostizierte Wert 

angelegt. 

Da die Bundesmittel erst im Sommer 2011 bereitgestellt worden sind und zahlreiche 

Kommunen im Jahr 2011 die Mittel nicht unmittelbar verwendet haben und im Jahre 

2012 nicht voll ausschöpfen konnten, ergeben sich Restmittel. Die Summe der Ge

samtrestmittel wird in der Tabelle (Anlage 2) aufgeführt. 

Aus einigen Kreisen wurde zurückgemeldet, dass diese Kreise die ihnen ange

hörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der ihnen als Träger der leistung 

nach § 28 SGB 11 und § 6b BKGG obliegenden Aufgaben herangezogen haben. 

Auch die Aufgaben der Schulsozialarbeit haben diese Kreise auf die Städte und 

Gemeinden übertragen. Die Städte und Gemeinden in diesen Kreisen konnten die 

Mittel für Schulsozialarbeit im Rahmen von Bildung und Teilhabe vom Kreis an

fordern. In der Anforderung war die zweckmäßige Verwendung der Mittel gemäß 

dem gemeinsamen Erlass der zuständigen landesministerien vom 7. Juli 2011 

sowie der Arbeitshilfe des landes zur Umsetzung der Schulsozialarbeit zu be

stätigen. Die Mittel sind von allen Städten und Gemeinden in diesen Kreisen 

entsprechend in voller Höhe abgerufen worden. 

Die von den Kreisen genannten Mittelverwendungen sind mithin lediglich die Ab

flüsse aus dem Kreishaushalt in die Haushalte der kreisangehörigen Kommunen. 

Die konkrete Mittelverwendung in diesen Kommunen müsste entsprechend 

nachgefasst werden, um etwaige Differenzen zu berechnen. 

Bereits jetzt wurde von dem Großteil der Kommunen darauf hingewiesen, dass die 

nicht verausgabten Mittel für die Absicherung der Schulsozialarbeit auf die Folge

jahre übertragen werden. 



Mittelabfiuss für Schulsozialarbeit in den Jahren 2011 - 2013 

PROGNOSE 
Anteil Schulsozial

arbeit (2,8 % d. BdU
Mittel) 

PROGNOSE 
Mittelabfluss 

Anlage 2 

Differenz 



Mittelabfluss für Schulsozialarbeit in den Jahren 2011 - 2013 Anlage 2 

Restmittel 2011 81.860.941,39 

Restmittel 2012 23.040.104,04 

Reslmittel2013 16.233.662,70 

Gesamtsumme Restmittel 121.134.708,13 

Prognose. vorbehaltlich der Rückmeldung der verbleibenden Kommune. 


